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10.Dezember 1952 

Bewirtungen be.t~r~:E,~q.~.f].ügen unterliegen nicht der Lohnsteuer' 

Einbehaltene Steuerbeträ~e werden auf Antrag zurückerstattet 

A nf r a ge be a n t w 0 r t ung 

Eine .Anfra~e der Ahg.Dr.P i t t e r man n und Genossen, ob d,er 

Finanzminister bereit sei, die Finanzämter anzuweisen, Ausgaben für Bewirtun~ 

gen, deren Ausmass die Steuerleistung desUnternebmens erheblioh mindert, 

künftig nioht mehr von den betroffenen Arbeitern und Angestellten im Wege 

der Lohnsteuer einzutreiben, hat Bundesminister für Finanzen Dr.K ami t z 

~~e fOlgt beantwortet: 

Bezugnehmend auf die Anfrage der Abg. J)r. Pi ttermannund 

Genossen vom 22.0ktobel' d.J., betreffend une7reohtfertigte Härten bei der 

Lohnsteuerbemessung, beehre ich mi~h mitzuteilen, dass die Finanzlandesdirektio­

nen mit Erlass vom 19.November 1952, Zl. 92. 900-9/1952, angewiesen wurden, frei­

willige sO'Biale Zuwendungen wie z.B. Bewirtungen anlässlioh von Feiern, Fest­

tagen oder Betriebsausflügen, freie Fahrt aus solohenAnläesen, freie Erholungs­

aufenthal te usw. nioht als Einkommen im Si,nne deS Einkommensteuergesetzes anzu­

sehen, weil die Empfänger auf diese Zuwendungen weder einen gesetzliohennooh 

einen kollektivvertraglichen noch einen sonstigen erzwingbaren Anspruoh haben. 

Solche Zuwendungen stellen sich somit als unentgeltliche Leistungen seitens 

des Arbeitsgebers dar, unterliegen beim Empfänger nioht der Einkommensteuer 

(Lohnsteuer), fallen daher grundsätzlich nicht unter den Begriff Betriebsaus­

gaben im Sinne des § 4 Abs.4 des Einkommensteuergesetzes und blldeh bei der 

Ermittlung des steuerpfliohtigen Gewinnes keine Abzugspost. Soweit Lohnsteuer 

von freiwilligen sozialen Zuwendungen einbehalten und abgeführt worden ist, wird 

sie auf Antrag erstattet, falls der Unternehmer die Lohnsteuer nioht selbst 

getragen hat" 
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